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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.
Nachdem durch die rechtskräftigen Urtheile des Königlichen Landgerichts I hierselbst vom 21. Mai und
14. September 1892 gegen die in London bei R. Gundersen erscheinende periodische Druckschrift
„Die Autonomie, anarchistisch-communistisches Organ“ Verurtheilungen auf Grund der 85§. 41 und 42
des Strafgesetzbuchs erfolgt sind, wird auf Grund des §. 14 des Gesetzes über die Presse vom 7. Mai
1874 (Reichs-Gesetzbl. S. 65) die fernere Verbreitung dieser Druckschrift auf die Dauer von zwei Jahren
hierdurch verboten.

Berlin, den 12. November 1892. Der Reichskanzler.
In Vertretung: v. Boetticher.

2. Kon sulat Wesen.
Dem Kaiserlichen Konsul Ohnesseit in Jassy ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 4. Mai
1870 für seinen Amtsbezirk die Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von
Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Dem zum Königlich spanischen Vize-Konsul in Hamburg ernannten Herrn José Mirabent Pascual ist
das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden.
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